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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2019 des 
Eigenbetriebes „Kreismuseum des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2019 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

INTECON GmbH, Lohne 
 
beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 21.04.2020 hervor: 
 

Nach dem  abschließenden Ergebnis  unserer  Prüfung  haben  wir  dem  Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2019 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das  Geschäftsjahr  2019 
(Anlage 4)  des  Kreismuseum   des  Landkreises   Diepholz,   Syke,   unter  dem   Datum   vom 
21. April 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier 
wiedergegeben wird: 

 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  
 
An das Kreismuseum des Landkreises Diepholz, Syke  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresschluss des Kreismuseum des Landkreises Diepholz, Syke, - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht des Kreismuseum des Landkreises Diepholz, Syke, für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen 
deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
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Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen 
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.  
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie  dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit§ 317 HGB und§ 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die 
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,  
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit auf­ werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen." 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
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Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 21.12.2020 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 

1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht über das Wirtschaftsjahr 2019 des Kreismuseums 
des Landkreises Diepholz werden festgestellt. 

 
2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 

 
3.  Aus dem Bilanzgewinn von EUR 82.524,90 wird ein Betrag von EUR 82.500,00 in eine 

zweckgebundene Rücklage für weitere Sanierungs- und Instandhaltungsaufwendungen 
eingestellt und  EUR 24,90 auf neue Rechnung vorgetragen. 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 22.03.2021 bis 05.04.2021 während 
der Bürostunden von 8:00 bis 12:00 Uhr im Eigenbetrieb Kreismuseum des Landkreises Diepholz, 
Herrlichkeit 65, 28857 Syke, öffentlich aus. 
 
gez. 
S. Peukert 
kfm. Betriebsleiter 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2019 des 
Eigenbetriebes „Volkshochschule des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2019 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

INTECON GmbH, Lohne 
 
beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 21.04.2020 hervor: 
 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2019 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 (Anlage 4) 
der Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Syke, unter dem Datum vom 21. April 2020 den 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:  

 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  
 
An die Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Syke  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresschluss der Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Syke, - 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Syke, für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 
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• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen 
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.  
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie  dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit§ 317 HGB und§ 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die 
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
ein­ schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
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• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der  Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen." 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 21.12.2020 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 

1.  Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 der Volkshochschule 
des Landkreises Diepholz werden festgestellt. 

 
2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 

 
3.  Aus dem Jahresüberschuss von EUR 1.080.081,18 wird ein Betrag von EUR 1.080.000,00 in 

die allgemeine Rücklage eingestellt und der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 81,18 auf 
neue Rechnung vorgetragen. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 22.03.2021 bis 05.04.2021 während 
der Bürostunden von 8.00 bis 12.00 Uhr im Zimmer 07 der VHS des Landkreises Diepholz, 
Nienburger Str. 5, 28857 Syke, öffentlich aus. 
 
gez. 
S. Peukert 
kfm. Betriebsleiter 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2019 des 
Eigenbetriebes „Musikschule des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2019 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

INTECON GmbH, Lohne 
 

beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 21.04.2020 hervor: 
 

Nach dem  abschließenden Ergebnis  unserer  Prüfung  haben  wir  dem  Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2019 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das  Geschäftsjahr  2019 
(Anlage 4)  der  Kreismusikschule  des  Landkreises   Diepholz,  Syke,  unter  dem  Datum  vom 
21. April 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier 
wiedergegeben wird: 
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"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  
 
An die Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresschluss der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke, - 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke, für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortl ichen 
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.  
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
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sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. 

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie  dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit§ 317 HGB und§ 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen." 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 21.12.2020 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 

1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 der Musikschule des 
Landkreises Diepholz werden festgestellt. 

 
2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 

 
3. Aus dem Jahresüberschuss von EUR 652.001,94 unter Einbeziehung des Gewinnvortrages 

von EUR 162,95 wir ein Betrag von EUR 652.000,00 in die allgemeine Rücklage eingestellt 
und EUR 164,89 auf neue Rechnung vorgetragen. 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen vom 22.03.2021 bis 05.04.2021 in der 
Geschäftsstelle der Kreismusikschule, Herrlichkeit 24, 28857 Syke öffentlich aus und können dort 
täglich von Montag bis Freitag von 08:30 – 12:00 Uhr und Mittwoch auch nachmittags von 13:30 – 
17:00 Uhr eingesehen werden. 
 
gez. 
S. Peukert 
kfm. Betriebsleiter 
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B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Stadt Sulingen 
 

1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Stadt Sulingen über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des 

Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche 
Maßnahmen vom 22.06.2016 (Straßenausbaubeitragssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 
(Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2020 (Nds. GVBI. S. 244) und des § 6 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. 
GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.10.2019 (Nds. GVBI. Seite 309) hat der Rat der 
Stadt Sulingen in seiner Sitzung am 28.01.2021 folgende 1. Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 4 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

(1) Die Stadt trägt vom Gesamtaufwand vorab einen Anteil von 10 v. H. Zur Abgeltung des öffent-
lichen Interesses trägt die Stadt außerdem den Teil des Aufwandes, der für die Inanspruch-
nahme der öffentlichen Einrichtungen durch die Allgemeinheit oder der Stadt entfällt. Der übri-
ge Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen. 

 
Artikel 2 

 
§ 4 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst zur 
Deckung des beitragsfähigen Aufwandes i S. von § 4 Abs. 1 zu verwenden. 

 
Artikel 3 

 
Es wird folgender § 7 a neu aufgenommen: 
 

§ 7 a 
Grundstück an mehreren Verkehrsanlagen 

 
Werden Grundstücke, die nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes für Wohnzwecke 
bestimmt sind, außerhalb von Bebauungsgebieten überwiegend für Wohnzwecke genutzt 
werden oder — wenn sie noch unbebaut sind — nach Maßgabe des § 34 BauGB überwie-
gend für Wohnzwecke nutzbar sind oder im Außenbereich gem. § 35 BauGB nicht überwie-
gend gewerblich oder industriell genutzt, durch mehrere öffentliche Einrichtungen bevorteilt, ist 
die nach dieser Satzung ermittelte und bei der Verteilung zu berücksichtigende Beitragsfläche 
bei jeder dieser öffentlichen Einrichtungen nur zu 2/3 in Ansatz zu bringen. Den Beitragsaus-
fall trägt die Stadt. 

 
Artikel 4 

 
Es wird folgender § 15 a neu aufgenommen: 

 
§ 15 a 

Verrentung 
 

Der Beitrag kann auf Antrag in Form einer Rente gezahlt werden. Der Antrag auf Verrentung 
ist vom Beitragspflichtigen schriftlich vor Fälligkeit des Beitrages bei der Stadt zu stellen. Im 
Falle der Verrentung ist der Restbetrag mit 2 % über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches zu verzinsen. 
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Artikel 5 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz in 
Kraft. 
 
Sulingen, den 28.01.2021 
Rauschkolb 
(Bürgermeister) 

 
 

Stadt Syke 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
- Jahresabschluss 2014 

 
Der Rat der Stadt Syke hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 den Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2014 gemäß § 129 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
in der zur Zeit gültigen Fassung beschlossen und der Bürgermeisterin die Entlastung für das Jahr 
2014 erteilt. 
 
Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der Beschluss über den Jahresabschluss sowie 
über die Entlastung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss und der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Diepholz 
liegen gemäß § 129 Abs. 2 und § 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus Syke,  Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke, während der Dienstzeiten 
 

vom 16.02.2021 bis 24.02.2021 
 

in der Zeit von 
 

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 
Syke, 08.02.2021 
gez. Suse Laue 
Bürgermeisterin 

 
 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in der Sitzung am 10. Dezember 2020 folgende 1. Nach-
tragshaushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 

I. Haushaltsplan: 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 

          

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge 

erhöht  vermindert und damit der Ge-
samtbetrag des 

Haushaltsplans ein-
schließlich der Nach-
träge festgesetzt auf 

 um  um   

       

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 

        

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt         

ordentliche Erträge 22.040.700 0 46.000 21.994.700 

ordentliche Aufwendungen 21.722.900 0 200.000 21.522.900 

außerordentliche Erträge 0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 

Finanzhaushalt         

Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

21.529.100 0 46.000 21.483.100 

Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

19.972.500 0 200.000 19.772.500 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 598.600 0 0 598.600 

Auszahlungen für Investitionstätig-
keit 

3.319.600 256.200 0 3.575.800 

Einzahlungen für Finanzierungstätig-
keit 

1.450.000 0 0 1.450.000 

Auszahlungen für Finanzierungstä-
tigkeit 

2.166.700 0 0 2.166.700 

Nachrichtlich:          

Gesamtbetrag der Einzahlungen des 
Finanzhaushalts 

23.577.700 0 46.000 23.531.700 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

25.458.800 256.200 200.000 25.515.000 
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II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“: 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 

          

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge 

erhöht  vermindert und damit der Ge-
samtbetrag des 

Haushaltsplans ein-
schließlich der Nach-
träge festgesetzt auf 

 um  um   

       

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 

        

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt         

ordentliche Erträge 3.844.000 0 0 3.844.000 

ordentliche Aufwendungen 3.778.300 0 0 3.778.300 

außerordentliche Erträge 0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 

Finanzhaushalt         

Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

2.848.300 0 0 2.848.300 

Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

2.590.600 0 0 2.590.600 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 65.000 0 0 65.000 

Auszahlungen für Investitionstätig-
keit 

1.157.000 0 0 1.157.000 

Einzahlungen für Finanzierungstätig-
keit 

1.750.000 0 0 1.750.000 

Auszahlungen für Finanzierungstä-
tigkeit 

1.485.000 0 0 1.485.000 

Nachrichtlich:      0   

Gesamtbetrag der Einzahlungen des 
Finanzhaushalts 

4.663.300 0 0 4.663.300 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

5.232.600 0 0 5.232.600 

 
  



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz Nr. 05/2021 vom 15.02.2021 
Seite 17 

 
III. Wirtschaftsplan des Bauhofes: 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 

          

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge 

erhöht  vermindert und damit der Ge-
samtbetrag des 

Haushaltsplans ein-
schließlich der Nach-
träge festgesetzt auf 

 um  um   

       

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 

        

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt         

ordentliche Erträge 799.500 0 0 799.500 

ordentliche Aufwendungen 800.900 0 0 800.900 

außerordentliche Erträge 0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 

Finanzhaushalt         

Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

799.000 0 0 799.000 

Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

777.200 0 0 777.200 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.000 0 0 5.000 

Auszahlungen für Investitionstätig-
keit 

108.000 0 0 108.000 

Einzahlungen für Finanzierungstätig-
keit 

0 0 0 0 

Auszahlungen für Finanzierungstä-
tigkeit 

0 0 0 0 

Nachrichtlich:          

Gesamtbetrag der Einzahlungen des 
Finanzhaushalts 

804.000 0 0 804.000 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

885.200 0 0 885.200 

 
 

§ 2 
I. Haushaltsplan: 
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.  
 
II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“: 
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.  
 
III. Wirtschaftsplan des Bauhofes: 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Wirtschaftsplan des Bau-
hofes nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
I. Haushaltsplan: 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in 
Höhe von 200.000 Euro um 510.000 Euro erhöht und damit auf 710.000 Euro neu festgesetzt. 
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II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“: 
Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ 
nicht veranschlagt. 
 
III. Wirtschaftsplan des Bauhofes: 
Verpflichtungsermächtigungen werden im Wirtschaftsplan des Bauhofes nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
I. Haushaltsplan: 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht ver-
ändert. 
 
II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“: 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht ver-
ändert. 
 
III. Wirtschaftsplan des Bauhofes: 
Eine Sonderkasse ist nicht eingerichtet. 
 

§ 5 
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nicht verändert. 
 

§ 6 
§ 6 der Haushaltssatzung wird nicht verändert. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 11.12.2020 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Gez. Bernd Bormann 
 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Die Genehmigung hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Teile ist durch den Land-
kreis Diepholz am 19.01.2021 unter dem Az. FD 30-916-912 erteilt worden. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruch-
hausen-Vilsen, Zimmer 422, während der Dienststunden montags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 
13.00 Uhr und dienstags und donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr öffentlich aus. Zur Vermeidung ei-
ner weiteren Verbreitung des Corona-Virus ist zur Einsichtnahme im Vorfeld eine Terminvereinbarung 
erforderlich. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 20.01.2021 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Gez. Bernd Bormann 

 
 

Flecken Bruchhausen-Vilsen 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung des Fleckens Bruchhausen-Vilsen 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Fleckens 
Bruchhausen-Vilsen in der Sitzung am 09. Dezember 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung be-
schlossen: 
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§ 1 

I. Haushaltsplan: 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt- 
beträge 

 
 
 
 

- Euro- 

erhöht 
um 

 
 
 
 
 
 

-Euro- 

vermindert 
um 

 
 
 
 
 
 

-Euro- 

und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltplans 
einschließlich 
der Nachträge 
festgesetzt auf 

 
-Euro- 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge  11.697.400 - 642.500 11.054.900 

ordentliche Aufwendungen 11.576.800 - 53.200 11.523.600 

außerordentliche Erträge 200.000 - - 200.000 

außerordentliche Aufwendungen 0 - - 0 

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

11.036.400 - 642.500 10.393.900 

Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

10.547.400 - 53.200 10.494.200 

Einzahlungen für  
Investitionstätigkeit 

991.200 - - 991.200 

Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit 

2.143.500 - 200.000 1.943.500 

Einzahlungen für  
Finanzierungstätigkeit 

0 - - 0 

Auszahlungen für  
Finanzierungstätigkeit 

42.000 - - 42.000 

Nachrichtlich:      

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

12.027.600 - 642.500 11.385.100 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

12.732.900 - 253.200 12.479.700 
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II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „TourismusService Bruchhausen-Vilsen“ 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt- 
beträge 

 
 
 
 

- Euro- 

erhöht 
um 

 
 
 
 
 
 

-Euro- 

vermindert 
um 

 
 
 
 
 
 

-Euro- 

und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltplans 
einschließlich 
der Nachträge 
festgesetzt auf 

 
-Euro- 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge  368.200  - - 368.200 

ordentliche Aufwendungen 362.200 - - 362.200  

außerordentliche Erträge 0 - - 0  

außerordentliche Aufwendungen 0 - - 0  

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

364.200 - - 364.200 

Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

344.100 - - 344.100 

Einzahlungen für  
Investitionstätigkeit 

0 - - 0 

Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit 

0 - - 0  

Einzahlungen für  
Finanzierungstätigkeit 

0  - - 0  

Auszahlungen für  
Finanzierungstätigkeit 

10.500 - - 10.500 

Nachrichtlich:      

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

364.200  - - 364.200 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

354.600 - - 354.600 

 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
 
Im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „TourismusService Bruchhausen-Vilsen“ werden Kredite nicht 
veranschlagt.  

 
§ 3  

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.   
 
Im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „TourismusService Bruchhausen-Vilsen“ werden Verpflich-
tungsermächtigungen nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht ver-
ändert.  
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite des Eigenbetriebes „TourismusService 
Bruchhausen-Vilsen“ beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.  
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.  
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§ 6 

Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S.d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten 
solche bis zu einer Höhe von 10.000 €. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 10.12.2020 
Der Gemeindedirektor 
Gez. Bernd Bormann 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit sei-
ner Verfügung vom 18.01.2021 unter dem Az. FD 30-916-912 mitgeteilt, dass die 1. Nachtragshaus-
haltssatzung des Flecken Bruchhausen-Vilsen für das Haushaltsjahr 2020 nicht beanstandet wird. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruch-
hausen-Vilsen, Zimmer 422, während der Dienststunden montags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 
13.00 Uhr und dienstags und donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr öffentlich aus. Zur Vermeidung ei-
ner weiteren Verbreitung des Corona-Virus ist zur Einsichtnahme im Vorfeld eine Terminvereinbarung 
erforderlich.  
 
Bruchhausen-Vilsen, den 19.01.2021 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bernd Bormann 

 
 

Samtgemeinde Siedenburg 
 

Lärmaktionsplan der Samtgemeinde Siedenburg 
 
Der Rat der Samtgemeinde Siedenburg hat in seiner Sitzung am 03.02.2021 den „Lärmaktionsplan 
gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz der Samtgemeinde Siedenburg“ beschlossen.  
 
Der Lärmaktionsplan liegt im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg (Team Bauen und Ordnung), 
Allee 4, 27254 Siedenburg öffentlich aus und kann dort während der Dienststunden eingesehen wer-
den. Zusätzlich ist der Lärmaktionsplan auf der Homepage der Samtgemeinde Siedenburg 
(www.siedenburg-online.de / Rathaus & Politik/ Bauleitplanung / Lärmaktionsplan) sowie über das 
Landesportal https://uvp.niedersachsen.de einsehbar. 
 
Samtgemeinde Siedenburg, 04.02.2021 
Der Samtgemeindebürgermeister 
gez. Rainer Ahrens  

 
  

http://www.siedenburg-online.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
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C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser      Sulingen, 01.02.2021 
Geschäftsstelle Sulingen   
Galtener Straße 16  
27232 Sulingen  
Tel.: 04271-801167                   
 

Vereinfachte Flurbereinigung Schwarmer Bruch 
- Verfahrensnummer: 2608 
 
Az.: Kli - 2608 
       HA 
 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte  
 
Durch Anordnungen nach § 8 Abs.1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) wurden die folgenden 
Flurstücke nachträglich in die Vereinfachte Flurbereinigung Schwarmer Bruch einbezogen: 
 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Kleinenborstel 2 7, 8 

 6 11 

Schwarme 1 1/2, 2/2, 5, 6, 7, 9, 10/1, 11,12, 13, 19, 20, 23, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 
49, 50, 51, 52, 67/1, 68, 69 

 6 12 

 9 4 

 19 5/3 

 21 20/1, 22/1 

 24 14/1 

Süstedt 27 26 

Uenzen 27 26 

 29 1, 15, 16 

Bahlum 12 59, 81 

Emtinghausen 15 49 

 16 50 

 17 10, 11, 12, 13 

 18 57 

  
Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbe-
reinigungsverfahren berechtigen, werden hiermit aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Monaten 
beim  
 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser – Geschäftsstelle Sulingen –  
Galtener Str. 16, 27232 Sulingen 

 
anzumelden. 
 
Auf Verlangen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser hat der Anmeldende sein 
Recht innerhalb einer von dieser Behörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf 
der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorstehend bezeichneten Fristen angemeldet, so kann das Amt 
für regionale Landesentwicklung Leine-Weser die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gel-
ten lassen, § 14 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. 
I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794). 
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Diese Aufforderung zur Anmeldung von Rechten ist auch auf der Internetseite des Amtes für regionale 
Landesentwicklung Leine-Weser unter: www.arl-lw.niedersachsen.de >Bekanntmachungen zu finden. 
 

Im Auftrage 
(Klimmek)     L.S. 
 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser                              Sulingen, 01.02.2021 
Geschäftsstelle Sulingen   
Galtener Straße 16  
27232 Sulingen  
Tel.: 04271-801167                   
 

Vereinfachte Flurbereinigung Ochtmannien-Weseloh 
- Verfahrensnummer: 2611 
 
Az.: Kli - 2611 
       HA 
 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte  
        
Durch Anordnungen nach § 8 Abs.1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) wurden die folgenden 
Flurstücke nachträglich in die Vereinfachte Flurbereinigung Ochtmannien-Weseloh einbezogen: 
 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Gödestorf 9 170/1 und 171 

Bensen 1 27/3, 177/35, 197/34, 200/30, 213/34, 222/34 

 2 22/1, 22/2, 39, 40, 194/28 

Ochtmannien 3 43/1, 54/5, 55/5  

 4 78/2 

Neubruchhausen 7 79/2, 79/3 

 14 11/2, 38/1, 40/1, 40/3, 40/4, 47/2 und 65/37 

Süstedt 1 139/2, 141, 142/1, 143/3, 143/4, 171/1 172/2, 
234/1, 235/1 

Jardinghausen 4 60/1 

Affinghausen 21 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 15/2,42 

Uenzen 5 70/2 

 6 91/2 

 25 7/1 

Homfeld 17 9 

 20 31 

Bruchhausen-Vilsen 38 10 

 39 4, 16 

 40 55, 56, 87 

 42 15 

Wöpse 14 9 

Weseloh 4 98/2 

Cantrup 4 4/1 

 11 2 

 16 3/1 

Wachendorf 3 262/1, 264/1 

Drakenburg 14 59 

Sudwalde 8 12/3, 20, 22/1 
 

Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbe-
reinigungsverfahren berechtigen, werden hiermit aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Monaten 
beim  
 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser – Geschäftsstelle Sulingen –  
Galtener Str. 16, 27232 Sulingen 

 

anzumelden. 

http://www.arl-lw.niedersachsen.de/
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Auf Verlangen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser hat der Anmeldende sein 
Recht innerhalb einer von dieser Behörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf 
der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorstehend bezeichneten Fristen angemeldet, so kann das Amt 
für regionale Landesentwicklung Leine-Weser die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gel-
ten lassen, § 14 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. 
I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794). 
 
Diese Aufforderung zur Anmeldung von Rechten ist auch auf der Internetseite des Amtes für regionale 
Landesentwicklung Leine-Weser unter: www.arl-lw.niedersachsen.de >Bekanntmachungen zu finden. 
 
Im Auftrage 
(Klimmek)     L.S. 

 
 

Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) 
 

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) 
hat in ihrer Sitzung am 10. Dezember 2020 den Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2020 gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 7 der Zweckverbandssatzung beschlossen. 
 
Die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 der Zweckverbands-
satzung wurde von der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Woh-
nungsbau in Bremen am 04.02.2021 unter dem Aktenzeichen – 52-2 – erteilt. 
 
Der Nachtrags-Wirtschaftsplan 2020 liegt im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung sieben 
Tage in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in Bremen, Willy-Brandt-Platz 7, öffentlich aus. 
 
Bremen, den 08.02.2021 
Reiner Bick 
stellv. Geschäftsführer 

 
 

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) 
hat in ihrer Sitzung am 10. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 gemäß  
§ 9 Abs. 2 Nr. 7 der Zweckverbandssatzung beschlossen. 
 
Die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 der Zweckverbands-
satzung wurde von der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Woh-
nungsbau in Bremen am 04.02.2021 unter dem Aktenzeichen – 52-2 – erteilt. 
 
Der Wirtschaftsplan 2021 einschließlich Erläuterungen liegt im Anschluss an die öffentliche Bekannt-
machung sieben Tage in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in Bremen, Willy-Brandt-Platz 7, 
öffentlich aus. 
 
Bremen, den 09.02.2021 
Reiner Bick 
stellv. Geschäftsführer 

 
 
 

http://www.arl-lw.niedersachsen.de/

